
OBERSTAATSANWALTSCHAFT INNSBRUCK Innsbr~ck, am 

• 
GZ.: Jv 401 - 1b/94 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wie n 

Betrifft: Pornographiegesetz; 

Begutachtungsverfahren; 

Schmerlingstraße 1 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrift 
A-6010 Innsbruck 

Telefon Telefax 
051215930--0 0 512 / 57 64 56 

Sachbearbeiter EOStA Dr. Rainer 

Klappe 594 (DW) 

/' 
~-) 

iJ (' L (. ( ~1 

Entsprechend dem Erlaß des Bundesministeriums f~r 

Justiz vom 8. Februar 1994, 82 701.011/12-11 2/94, werden 

je 25 Ablichtungen der Stellungnahmen der gefertigten Ober

staatsanwaltschaft sowie der unterstellten Staatsanwalt

schaften Innsbruck und Feldkirch mit der Bitte um Kennt-

nisnahme ~bermittelt. 

Innsbruck, am 22. Februar 1994 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 
(J 

~~ 
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" OBERSTAATSANWALTSCHAFT INNSBRUCK Innsbruck, am 

• 
GZ.: Jv 401 - 1b/94 

An das 

Bundesministerium 
für Justiz 

Wie n 

Schmerlingstraße 1 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrift 
A-6010 Innsbruck 

Telefon 
05 12/59 30-0 

Sachbearbeiter 

Telefax 
o 512 / 57 64 56 

EOStA·Dr.Rainer 

Klappe 594 (DW) 

Betrifft: Entwurf eines Pornographiegesetzes; 

neuerliches Begutachtungsverfahren; 

Mit Beziehung auf den Erlaß vom 8. Februar 1994, GZ 

701.011/12-11 2/94, lege ich die Stellungnahmen der unter

stellten Staatsanwaltschaften Innsbruck und Feldkirch zum 

(überarbeiteten) Pornographiegesetz mit der Äußerung vor, 

daß der für notwendig gehaltene Entfall der Tatbestands

voraussetzung des "tatsächlichen Geschehens" sicher zu 

Beweiserleichterungen führen wird. Mit dem Wegfall einer 

Kostentragungspflicht der öffentlichen Hand wurde einem 

Einwand auch der Oberstaatsanwaltschaft 1nnsbruck ent-

sprochen. Die Zuständigkeitsregelung ist jetzt besser als 

jene des alten Entwurfes. 

Insgesamt bestehen sohin gegen den nunmehrigen 

Gesetzesentwurf keine Einwände. 

25 Ablichtungen dieser Stellungnahme und jener der 

unterstellten Staatsanwaltschaften Innsbruck und Feldkirch 

wurden erlaßgemäß dem Präsidium des Nationalrates übermit

telt. 

Innsbruck, 

Der Leiter der 

am 22. Februar 1994 

Oberstaatsanwaltschaft(7 

~~ 
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OBERSTAATSANWALTSCHAFT INNSBRUCK Innsbruck, am 

• 
GZ: Jv 401 - 1b/94 

An das 

Bundesministerium 
für Justiz 

Wie n 

Schmerlingstraße 1 
A-6020 Innsbruck 

Briefanschrift 
A-6010 Innsbruck 

Telefon 
05 12/59 30-0 

Telefax 
0512/576456 

SachbearbeiterE OS tAO r . Ra i n e r 

Klappe 594 (DW) 

Betrifft: Entwurf eines Pornographiegesetzes; 

neuerliches Begutachtungsverfahren; 

Mit Beziehung auf den Erlaß vom B. Februar 1994, GZ 

701.011/12-11 2/94, lege ich die Stellungnahmen der unter

stellten Staatsanwaltschaften Innsbruck und Feldkirch zum 

(überarbeiteten) Pornographiegesetz mit der Äußerung vor, 

daß der für notwendig gehaltene Entfall der Tatbestands

voraussetzung des "tatsächlichen Geschehens" sicher zu 

Beweiserleichterungen führen wird. Mit dem Wegfall einer 

Kostentragungspflicht der öffentlichen Hand wurde einem 

Einwand auch der Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck ent

sprochen. Die Zuständigkeitsregelung ist jetzt besser als 

jene des alten Entwurfes. 

Insgesamt bestehen sohin gegen den nunmehrigen 
I 

Gesetzesentwurf keine Einwände. 

25 Ablichtungen dieser Stellungnahme und jener der 

unterstellten Staatsanwaltschaften Innsbruck und Feldkirch 

wurden erlaßgemäß dem Präsidium des Nationalrates übermit

telt. 

Innsbruck, am 22. Februar 1994 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaftr 

~~ 
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Oberstaatsanwattschaft 

REPUBLIK ÖSTERREICH r 
____ 'n.....;n_s.;;..;.;;;b..;.r~uc:..:.k:.-__ _Ilnnsbruck, arn 

Staatsanwaltschaft Innsbrw ~inge'angt 2 1. FE B. d94 ~ ... fach 

Beilagen: /' 

Sdll11erlingstraße 1 

:\·6020 Innsbruck 

GZ Jv 364 _ 2/94 Jv.!!1!5-B: .. :zt. .. I.:l--1~h ~ ßrici.lnschrift 

;\·6010 Innsbruck 

An die 
Tele(onNeue Tel. Nr. 5930-0 
05222/28731-{)' 

Oberstaatsanwaltschaft EStA Dr. Nigg 
Sachbearbeiter 

Klappe (DVJj 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes gegen pornographische 

Kinder- und Gewaltdarstellungen und zum Schutz der 

Bezug: 

Jugend vor Pornographie (Pornographiegesetz); 

neuerliches Begutachtungsverfahren; 

do. Erlaß vom 11. Feber 1994, Jv 326 - Ib/94. 

Zum ~berarbeiteten Entwurf eines 

Bundesgesetzes gegen porno-

graphische Kinder- und 

Gewaltdarstellungen und zum Schutz 

der Jugend vor Pornographie (PornG) 

Wil-d fc,lgende 

S tel 1 u n g nah m e 

abgegeben: 

Zunächst wird darauf verwiesen, 
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daß das Bundesministerium f~r Justiz bereits im Mai 1993 einen 

Entwurf eines neuen PornG zur Begutachtung versendet hat. Im 

Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurden offenbar so viele und 

gewichtige Änderungsvorschläge vorgebracht, daß sich das 

Bundesministerium f~r Justiz veranlaßt sah, auf Grundlage der 

zahlreichen Stellungnahmen und weiterer internationaler 

Entwicklungen im Bereich der Pornographiekontrolle den 

seinerzeitigen Entwurf in seiner Gesamtheit zu 0berarbeiten. 

In der Tat weist der 0berarbeitete Entwurf eines Bundes

gesetzes gegen pornographische Kinder~ und Gewaltdarstellungen 

und zum Schutz der Jugend vor Pornographie (PornG) nunmehr 

brauchbarere Begriffsbestimmungen auf, zumal es bei den Begriffen 

del- "pon'1og1-aphischen Dal-stellung mit UnmL\ndig€~n", del- "pc.r-no

gl-,a,ph ischen Gewa I tdal-ste llung" und c:lel- "por-nclI:;]l-aph ischen Dal-

stellung mi t Tiel-en" nicht mehr- darauf ankommt, dar:; ein 

tatsächliches Geschehen als solches wiedergegeben wird, sondern 

klar hervorgestrichen wird, daß auf den Eindruck, den die 

jeweilige Darstellung dem objektiven Betrachter vermittelt, 

abgestellt wird. Der Verzicht auf das Tatbestandsmerkmal der 

Wiedel-gab~~ eines "tatsächlichen Geschehens", das im Rahmen des 

Begutachtungsverfahren heftigste Kritik, daß hier bloß auf einen 

Darstellerschutz abgestellt werden sollte, ausgel~st hatte, 

bewirkt nun die Beseitigung aer Gefahr von Beweisschwierigkeiten 

und insbesondere eine bessere Vollziehbarkeit des Verbots des 

Besitzes von Kinderpornographie. 

Der 0be~arbeitete Entwurf sieht nunmehr auch vor, daß als 

Darstellung (Darbietung) im Sinne dieses Bundesgesetzes auch ein 

Bild oder Datenträger, der eine Darstellung im Sinne des Abs. 1 

Z. 2 bis 5 des Entwurfes, oder ein Tonträger, der eine Darbietung 

im Sinne des Abs. 1 Z. 5 des Entwurfes enthält, zu gelten hat, 

womit auch bestimmte Telefonsexangebote erfaßbar sind. 

... 
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Aufgrund der Kritik, die im Rahmen des Begutachtungsverfahrens 

zu § 4 des Entwurfes geäußert wurde, wurde das Schutzalter 

wiederum auf 16 Jahre angehoben. 

Der 0berarbeitete Entwurf enthält auch im Abschnitt 0ber die 

vorläufige Zur0cklegung der Anzeige durch die Staatsanwaltschaft 

(§ 7 des Entwurfs) erhebliche Verschärfungen gegen0ber dem ur

spr0nglichen Entwurf, was zu begr0ßen ist. Gleiches gilt auch f0r 

die Erweiterung des Geltungsbereiches des Pornographiegesetzes 

auf moderne Kommunikationstechniken und die Bestimmung 0ber die 

zwingende Einziehung von Tatobjekten, 0ber Bild und Bildträger 

hinaus, auch auf Daten- und Tonträger sowie Schriften (§ 11 des 

EntwLu-'fes) . 

Im Gegensatz zum urspr0nglichen Entwurf wurden insbesondere 

auch die Zuständigkeitsbestimmungen neu gestaltet. Im § 13 des 

0berarbeiteten Entwurfs wird zunächst festgehalten, daß mit 

Strafe bedrohte Handlungen im Sinne dieses Gesetzes (PornG) nicht 

als Medieninhaltsdelikte zu gelten haben und weiters bestimmt, 

daß das Strafverfahren und das selbständige Verfahren wegen aller 

den Bezirksgerichten zur Bestrafung zugewiesenen strafbaren 

Handlungen nach diesem Bundesgesetz dem Bezirksgericht zusteht, 

in dessen Sprengel das Amtsgebäude des Landesgerichtes gelegen 

i~t, woraus sich f0r den Sprengel des Landesgerichtes Innsbruck 

die Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Innsbruck f0r das 

Strafverfahren und das selbständige Verfahren wegen aller den 

Bezirksgerichten zur Bestrafung zugewiesenen strafbaren Hand

lungen nach dem k0nftigen Pornographiegesetz ergibt. In die Zu-

ständigkeit des Landesgerichtes wird bei G~setzwerdung im Sinne 

des 0berarbeiteten Entwurfes nur die Bestimmung nach § 2 Abs. 2 

des PornG (bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale der Gewerbs

mäßigkeit oder des Handeins als Mitglied einer Bande) fallen. 

Gegen die geplante Neuregelung des Pornographiegesetzes im 
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Sinne des ~berarbeiteten Entwurfs bestehen nach hoc Auffassung 

keine Bedenken. 

Innsbruck, am 17.2.1994. 
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